
Satzung zur 3. Änderung der Satzung des MÜLLABFUHR-ZWECKVERBANDES 

ODENWALD (MZVO) vom 25.01.2001 

 

 

 

Die Verbandsversammlung des MÜLLABFUHR-ZWECKVERBANDES ODENWALD hat 

in ihrer Sitzung am 10.12.2007 nachstehende Satzung zur 3. Änderung der Satzung des 

MÜLLABFUHR-ZWECKVERBANDES ODENWALD vom 25.01.2001, zuletzt geändert 

durch die Satzung vom 11.07.2007, beschlossen: 

 

                                                           Artikel  1 

 

§ 10 Abs. 1 Satz 3 wird wie folgt neu gefasst: 

 

„Die fachkundigen Mitglieder werden von der Verbandsversammlung auf die Dauer von  

4 Jahren gewählt, Wiederwahl ist zulässig.“ 

 

                                                           Artikel  2  

 

In § 16 Abs. 2 wird die Zahl „2008“ durch „2009“ ersetzt. 

 

                                                           Artikel  3  

 

Die Änderungssatzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.  

 

 

 

64753 Brombachtal, den 11.10.2007                       MÜLLABFUHR-ZWECKVERBAND 

                                                                                                     ODENWALD 

 

                                                                                                     Verst, Bgm.  

                                                                                                Verbandsvorsteher 

 

 

Diese Änderungssatzung wurde am 13.12.2007 im Odenwälder Echo öffentlich 

bekanntgemacht und tritt somit am 14.12.2007 in Kraft 

 

 

 

64753 Brombachtal, den 13.12.2007                       MÜLLABFUHR-ZWECKVERBAND 

                                                                                                     ODENWALD 

                                                                                                     Verst, Bgm.  

 
 


